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Noverit (...) industria statt Notum sit (...) Industrie), scheinen wir mit 
diesem Diplom dem undatierten D 132 nicht nur stilistisch, sondern 
auch zeitlich sehr nahe gekommen zu sein.

Wir fassen zusammen: Bei einem Diktatvergleich fällt engste Ver­
wandtschaft von D 132 mit D 65 von 945 Mai 4 auf, vor allem, was die 
Verfügung zugunsten des Empfängers, die Anordnung zur Ausfertigung 
des Diploms sowie die anschließende Corroboratio angeht. Auch die 
Invocatio ist völlig gleich (was freilich nicht so viel besagen will) und die 
in D 65 (abweichend von D 132) gebrauchte Devotionsformel divina 
propiciante clementia (rex) lautet ab D 72 (945 Dez. 29) wieder wie in 
D 132 divina favente clementia (rex) (bis D 75 von 946 Jan. 29). Hält 
man die genannten Berührungspunkte des D 65 von 945 Mai 4 mit der 
wörtlichen Übereinstimmung der Widmung der Stiftung an den toten 
Vater in D 83 von 946 Nov. 28 zusammen, so drängt sich der Schluß 
auf, daß von den Parallelen im Diktat her ein Ansatz von D 132 zu den 
Jahren 945/946 am ehesten gerechtfertigt ist. Nimmt man inhaltliche 
Kriterien hinzu, nämlich, daß Graf Boppo im Grabfeld im Jahr 945 
(wohl am 1. September55) starb, zieht man außerdem in Betracht, daß 
König Otto besonders in der Zeit nach dem Tod seiner ersten Gemahlin 
am 27. Januar 946 nicht vergißt, Stiftungen jeweils auch für ihr Seelen­
heil zu machen, dann liegt der Schluß nahe, daß D 132 zwischen dem 
1. September 945 und dem 27. Januar 946 ausgestellt wurde. Damit ist 
D 132 mit einiger Wahrscheinlichkeit zwischen den Diplomen 70 (945 
Juli 13) und 74 bzw. 75 (beide von 946 Jan. 29) anzusiedeln.

55) Zur Tagesdatierung s.o. S. 453 mit Anm. 46.

FV. Edition

Otto schenkt dem Kloster Fulda seine Besitzung zu Nordheim im Salzgau.
(945 September 1 - 946 Januar 27)

Codex Eberhardi aus der Mitte des 12. Jh. Bd. 2 (= K 426) f. 77 im Hess. 
Staatsarchiv Marburg (B).

Schannat, Trad. Fuld, (wie Anm. 2) 237 n.579 ex veteri apographo (S) 
- Orig. Guelf. 4, 476. Dronke, CDF (wie Anm. 7) 321 n.689 aus B. MG 
DD O I 212 n.132. Stumpf Reg. n. 537 zu 936-956. Böhmer-Ottenthal n.


